Beförderungspapier
für
UN 2910; RADIOAKTIVE STOFFE, FREIGESTELLTES VERSANDSTÜCK
BEGRENZTE STOFFMENGE, Klasse 7, ADR

Das zur Beförderung aufgegebene Gut ist nach den Vorschriften des ADR zur Beförderung auf der Strasse zugelassen.

Der Zustand, die Beschaffenheit und die Verpackung des Gutes sowie die Bezettelung entsprechen den Vorschriften des ADR.

Die Beförderung erfolgt ohne Überschreitung der in Unterabschnitt 1.1.3.6 festgesetzten Freigrenzen.

Die Dosisleistung an den Außenseiten des Versandstückes ist jeweils kleiner als 5 µSv/h, Gefahrzettel und Unfallmerkblatt sind nicht erforderlich!
Absender:


Ansprechpartner:
Versandort:

Empfänger:


Ansprechpartner:
Bestimmungsort:

Radioaktiver Stoff:


Nuklid: 
Aktivität: 


Nuklid: 
Aktivität: 


Nuklid: 
Aktivität: 

………………………….

Datum/ Stempel/Unterschrift

 (Absender)



